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1. Gesetz zur Erhöhung des Grund-

freibetrags, Kinderfreibetrags, Kin-
dergeldes und zum Abbau der kal-
ten Progression in Kraft 

 
Der Bundesrat stimmte am 10.7.2015 dem 
Gesetz zur Anpassung von Familienleis-
tungen und zum Abbau der kalten Pro-

gression zu. Damit wird die in den Jahren 
2014 und 2015 entstandene kalte Pro-
gression abgebaut und der Kinderfreibe-
trag, das Kindergeld, der Entlastungsbe-
trag für Alleinerziehende und der Kinder-
zuschlag für Geringverdiener angehoben. 
Im Einzelnen sieht das Gesetz die folgen-
den Anpassungen vor: 

 
  bisher 2015 2016 

Kinderfreibetrag 7.008 € 7.152 € 7.248 € 

Kindergeld für das 1. und 2. Kind 184 € 188 € 190 € 

für das 3. Kind 190 € 194 € 196 € 

für jedes weitere Kind 215 € 219 € 221 € 

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 1.308 € 1.908 € 1.908 € 

für jedes weitere Kind  240 € 240 € 

Unterhaltshöchstbetrag 8.354 € 8.472 € 8.652 € 

Grundfreibetrag 8.354 € 8.472 € 8.652 € 
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· Kindergeld: Das höhere Kindergeld 

soll ab September 2015 ausgezahlt 
werden. Für die zurückliegenden Mona-
te ab Januar 2015 wird die Nachzah-
lung spätestens ab Oktober 2015 zu-
sammen in einem Betrag erfolgen. Das 
höhere Kindergeld wird automatisch 
gezahlt. Ein besonderer Antrag ist nicht 
erforderlich. 

· Kinderzuschlag für Geringverdiener: 
Anhebung zum 1.7.2016 um 20 € auf 
max. 160 € monatlich (vorher max. 140 
€ monatlich). Der Kinderzuschlag 
kommt Eltern zugute, die zwar ihren ei-
genen finanziellen Bedarf durch Er-
werbseinkommen bestreiten können, 
aber nicht über ausreichend finanzielle 
Mittel verfügen, um den Bedarf ihrer 
Kinder zu decken. 

· Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende: Der für das zweite und weitere 
Kind(er) zu berücksichtigende Erhö-
hungsbetrag von jeweils 240 € kann im 
Lohnsteuerermäßigungsverfahren 2015 
geltend gemacht werden. Hierzu ist ein 
entsprechender Antrag beim Wohnsitz-
finanzamt zu stellen. 

· Unterhaltshöchstbetrag: Die Erhö-
hung entspricht der Anhebung des 
Grundfreibetrags und führt dazu, dass 
künftig höhere Unterhaltsleistungen 
steuerlich berücksichtigt werden kön-
nen. 

 
Abbau der kalten Progression: Durch 
die Anhebung des Grundfreibetrags und 
die Anpassung der Eckwerte des Steuer-
tarifs soll ein Ausgleich der 2014 und 2015 
entstandenen kalten Progression erreicht 
werden. Dafür wird der Grundfreibetrag 
rückwirkend zum 1.1.2015 erhöht. Gleich-
zeitig werden die Eckwerte ab 1.1.2016 
um die kumulierte Inflationsrate der Jahre 
2014 und 2015 in Höhe von 1,48 % ange-
hoben. Die durch die Anhebung des 
Grundfreibetrags eintretende Entlastung 
für 2015 wird bei der Lohnabrechnung für 
Dezember 2015 berücksichtigt. Steuer-
pflichtige müssen nicht aktiv werden, um 
in den Genuss der – bescheidenen – Ent-
lastungen zu kommen. 
 
 
2. Bundesrat stimmt Bürokratieent-

lastungsgesetz zu 
 

Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz wer-
den ab 2016 mehr kleine Unternehmen als 
bisher von Buchführungs- und Auf-
zeichnungspflichten befreit. Die entspre-
chenden Grenzbeträge für Umsatz und 
Gewinn erhöhen sich um jeweils 20 % auf 
600.000 bzw. 60.000 €. 
 
Der individuell zutreffendste Lohnsteuer-
abzug bei Ehegatten oder Lebenspartnern 
lässt sich durch die Steuerklassenkombi-
nation IV/IV mit Faktor erzielen. Um das 
Faktorverfahren zu vereinfachen und der 
2-jährigen Gültigkeit von Freibeträgen an-
zupassen, wird es dahingehend verändert, 
dass ein beantragter Faktor nicht mehr nur 
für ein Kalenderjahr, sondern ebenfalls für 
bis zu 2 Kalenderjahre gültig ist. 
 
Damit Arbeitgeber unkompliziert und kurz-
fristig Arbeitnehmer als Aushilfen beschäf-
tigen können, ist die pauschale Erhebung 
der Lohnsteuer mit 25 % des Arbeitslohns 
möglich. Die Lohnsteuerpauschalierung 
setzte voraus, dass der tägliche Arbeits-
lohn durchschnittlich 62 € pro Arbeitstag 
nicht übersteigt. Als Folge der Einführung 
des Mindestlohns wird die tägliche Ver-
dienstgrenze von 62 € auf 68 € (8,50 € für 
8 Arbeitsstunden) angehoben. Diese Än-
derung gilt rückwirkend ab 1.1.2015. 
 
Zzt. müssen alle Kirchensteuerabzugs-
verpflichteten (Kreditinstitute, Versiche-
rungen, Kapitalgesellschaften, Genossen-
schaften) jährlich darüber informieren, 
dass ein Abruf des Religionsmerkmals 
beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 
erfolgt und dass ein Widerspruchsrecht 
zum Abruf des Kunden bzw. Anteilseig-
ners besteht. Mit dem 
Bürokratieabbaugesetz wird die jährliche 
Informationspflicht durch eine einmalige 
Information während des Bestehens der 
Geschäftsbeziehung – rechtzeitig vor Be-
ginn der Regel- und Anlassabfrage – er-
setzt. Aktiv Interessierte finden die Infor-
mation darüber hinaus auch weiterhin 
beim BZSt als Daten haltende Stelle. 
 
Existenzgründer werden durch die Anhe-
bung der Grenzen für Meldepflichten 
nach verschiedenen Wirtschaftsstatistik-
gesetzen von 500.000 € auf 800.000 € 
später als bisher in der Wirtschaftsstatistik 
herangezogen. 



 

 

 
Inkrafttreten: Die Änderungen im Ein-
kommensteuergesetz treten am Tag nach 
der Verkündung des Gesetzes in Kraft, die 
übrigen Regelungen am 1.1.2016. Das 
betrifft insbesondere die Regelungen zu 
den Buchführungs- und Aufzeichnungs-
pflichten, weil sich diese auf das jeweilige 
Kalenderjahr beziehen. Zudem wird si-
chergestellt, dass die Finanzämter keine 
Mitteilung zur Buchführungspflicht versen-
den, wenn die Umsätze in den Jahren bis 
2015 zwar den bisherigen, nicht aber den 
neuen Schwellenwert übersteigen. 
 
 
3. Werbungskosten bei den Einkünf-

ten aus Kapitalvermögen doch ab-
zugsfähig? 

 
Mit seiner Entscheidung vom 2.12.2014 
legt der Bundesfinanzhof (BFH) fest, dass, 
auch wenn es sich bei vom Steuerpflichti-
gen geltend gemachten Beratungskosten 
für Selbstanzeigen um Werbungskosten 
bei seinen Einkünften aus Kapitalvermö-
gen handelt, diese im Streitjahr 2010 nicht 
mehr als Werbungskosten steuerlich an-
gesetzt werden können. Denn mit der Ein-
führung einer Abgeltungsteuer für private 
Kapitalerträge durch das 
Unternehmensteuerreformgesetz 2008 hat 
der Gesetzgeber ein umfassendes Ab-
zugsverbot für Werbungskosten angeord-
net. An der Verfassungsmäßigkeit der 
Regelung hegte er keine Zweifel. 
 
Bitte beachten Sie! Gegen diese Ent-
scheidung des BFH ist Verfassungsbe-
schwerde eingelegt worden, die beim 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) unter 
dem Az. 2 BvR 878/15 anhängig ist. Es 
wird empfohlen, in gleichgelagerten Fällen 
Einspruch einzulegen und Ruhen des Ver-
fahrens zu beantragen. In diesem Zu-
sammenhang stellt sich die Frage, ob eine 
grundsätzliche Festlegung zum Abzug von 
Werbungskosten bei Kapitalvermögen 
getroffen wird. 
 
 
4. Steuerstrafrecht: Hohe Anforde-

rung an die Erkundungspflicht in 
steuerlichen 
Angelegenheiten 

 

Nach einer Entscheidung des Bundesge-
richtshofs vom 17.12.2014 handeln Steu-
erpflichtige leichtfertig, wenn sie die Sorg-
falt außer Acht lassen, zu der sie nach den 
besonderen Umständen des Einzelfalls 
und ihren persönlichen Fähigkeiten und 
Kenntnissen verpflichtet und imstande 
sind, obwohl sich ihnen aufdrängen muss-
te, dass dadurch eine Steuerverkürzung 
eintreten wird. 
 
Entsprechend muss sich jeder Steuer-
pflichtige über diejenigen steuerlichen 
Pflichten informieren, die ihn im Rahmen 
seines Lebenskreises treffen. Dies gilt in 
besonderem Maße in Bezug auf solche 
steuerrechtlichen Pflichten, die aus der 
Ausübung eines Gewerbes oder einer 
freiberuflichen Tätigkeit erwachsen. Bei 
einem Kaufmann sind deshalb jedenfalls 
bei Rechtsgeschäften, die zu seiner kauf-
männischen Tätigkeit gehören, höhere 
Anforderungen an die Erkundigungspflich-
ten zu stellen als bei anderen Steuer-
pflichtigen. In Zweifelsfällen hat er von 
sachkundiger Seite Rat einzuholen. 
 
Dies gilt insbesondere dann, wenn er die 
erkannte Steuerpflichtigkeit eines Ge-
schäfts durch eine modifizierte Gestaltung 
des Geschäfts zu vermeiden sucht. Zu-
dem ist es Steuerpflichtigen regelmäßig 
möglich und zumutbar, offene Rechts-
fragen nach Aufdeckung des vollstän-
digen und wahren Sachverhalts im Be-
steuerungsverfahren zu klären bzw. 
durch den steuerlichen Berater klären 
zu lassen. 
 
Anmerkung: Mit dem Urteil wird verdeut-
licht, dass Steuerpflichtige – und insbe-
sondere Gewerbetreibende und Freiberuf-
ler – sich nicht wegen vermeintlicher Un-
kenntnis der steuerlichen Regelungen und 
dadurch verursachten Steuerverkürzung 
mit strafrechtlicher Relevanz aus der Ver-
antwortung ziehen können. Hier gilt: Las-
sen Sie sich beraten! 
 
 
5. Bundesfinanzhof schränkt Schät-

zungsmethode des „Zeitreihenver-
gleichs“ ein 

 
Die Schätzungsmethode des „Zeitreihen-
vergleichs“ wird von der Finanzverwaltung 
im Rahmen von Außenprüfungen insbe-



 

 

sondere bei Gastronomiebetrieben zu-
nehmend häufig angewandt. Dabei han-
delt es sich um eine 
Verprobungsmethode, bei der die jährli-
chen Erlöse und Wareneinkäufe des Be-
triebs in kleine Einheiten – regelmäßig in 
Zeiträume von einer Woche – zerlegt wer-
den. Für jede Woche wird dann der Roh-
gewinnaufschlagsatz (das Verhältnis zwi-
schen Erlösen und Einkäufen) ermittelt. 
Die Finanzverwaltung geht davon aus, 
dass der höchste Rohgewinnaufschlag-
satz, der sich für einen beliebigen Zehn-
Wochen-Zeitraum ergibt, auf das gesamte 
Jahr anzuwenden ist. Dadurch werden 
rechnerisch zumeist erhebliche 
Hinzuschätzungen zu den angegebenen 
Erlösen ausgewiesen. 
 
Diese Schätzmethode war Gegenstand 
einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) vom 25.3.2015. Er hat sie nunmehr 
nur unter folgenden Einschränkungen zu-
gelassen: 
 
· Die Durchführung eines Zeitreihenver-

gleichs setzt voraus, dass im Betrieb 
das Verhältnis zwischen dem Waren-
einsatz und den Erlösen im betrachte-
ten Zeitraum weitgehend konstant ist. 
Es darf nicht zu Änderungen in der Be-
triebsstruktur gekommen sein, die Un-
sicherheiten im Zahlenwerk mit sich 
bringen. 

· Bei einer Buchführung, die formell ord-
nungsgemäß ist oder nur geringfügige 
formelle Mängel aufweist, kann der 
Nachweis der materiellen Unrichtigkeit 
grundsätzlich nicht allein aufgrund der 
Ergebnisse eines Zeitreihenvergleichs 
geführt werden. 

· Ist die Buchführung formell nicht ord-
nungsgemäß, sind aber materielle Un-
richtigkeiten der Einnahmenerfassung 
nicht konkret nachgewiesen, können 
die Ergebnisse eines Zeitreihenver-
gleichs nur dann einen Anhaltspunkt für 
die Höhe der erforderlichen 
Hinzuschätzung bilden, wenn andere 
Schätzungsmethoden, die auf betriebs-
internen Daten aufbauen oder in ande-
rer Weise die individuellen Verhältnisse 
des jeweiligen Steuerpflichtigen be-
rücksichtigen, nicht sinnvoll einsetzbar 
sind. Bei verbleibenden Zweifeln kön-
nen Abschläge geboten sein. 

· Steht bereits aus anderen Gründen 
fest, dass die Buchführung unrichtig ist 
und übersteigt die Unrichtigkeit eine 
vom Einzelfall abhängige Bagatell-
schwelle, können die Ergebnisse eines 
korrekt durchgeführten Zeitreihenver-
gleichs auch für die Ermittlung der er-
forderlichen Hinzuschätzung der Höhe 
nach herangezogen werden, sofern 
sich im Einzelfall keine andere Schät-
zungsmethode aufdrängt, die zu ge-
naueren Ergebnissen führt und mit ver-
tretbarem Aufwand einsetzbar ist. 

 
Anmerkung: Der BFH stellt sogleich klar, 
dass bei einem programmierbaren Kas-
sensystem das Fehlen der aufbewah-
rungspflichtigen Betriebsanleitung sowie 
der Protokolle nachträglicher Programm-
änderungen einen formellen Mangel dar-
stellt, dessen Bedeutung dem Fehlen von 
Tagesendsummenbons bei einer Regist-
rierkasse oder dem Fehlen von Kassenbe-
richten bei einer offenen Ladenkasse 
gleichsteht und der daher grundsätzlich 
schon für sich genommen zu einer 
Hinzuschätzung berechtigt. 
 
 
6. Weniger Dokumentation beim Min-

destlohn 
 
Seit 1.1.2015 gilt der Mindestlohn von 8,50 
€ auch für Minijobs und in Privathaushal-
ten – nach einer Einführungsphase mit 
Ausnahmen – für alle in Deutschland täti-
gen Beschäftigten. Ausgenommen vom 
Mindestlohn sind z. B. Jugendliche unter 
18 Jahren ohne Berufsabschluss, Zei-
tungszusteller (mit einer Übergangsrege-
lung) und Praktikanten, die sog. Pflicht-
praktika ausüben. 
 
Bei Minijobbern, kurzfristig Beschäftigten 
und in bestimmten Branchen sind Arbeit-
geber verpflichtet, Beginn, Ende und Dau-
er der täglichen Arbeitszeit von Arbeit-
nehmern spätestens bis zum Ablauf des 7. 
auf den Tag des der Arbeitsleistung fol-
genden Kalendertages aufzuzeichnen und 
diese Aufzeichnungen mindestens 2 Jahre 
aufzubewahren. Das gilt entsprechend für 
Entleiher, denen ein Verleiher Arbeitneh-
mer überlässt. 
 
In der bisherigen Mindestlohndokumentati-
onspflichten-Verordnung vom 18.12.2014 



 

 

wurde bestimmt, dass die Dokumentations- 
und Meldepflichten für Arbeitnehmer, deren 
verstetigtes regelmäßiges Monatsentgelt 
brutto 2.958 € überschreitet, seit 1.1.2015 
nicht gelten. Mit der Verordnung vom 
29.7.2015 wurden die Aufzeichnungs-
pflichten für Arbeitnehmer, deren ver-
stetigtes regelmäßiges Monatsentgelt 
brutto 2.000 € überschreitet und der 
Arbeitgeber dieses Monatsentgelt für 
die letzten vollen 12 Monate nachweis-
lich gezahlt hat, aufgehoben. 
 
Die Aufzeichnungspflichten gelten 
auch nicht für im Betrieb des Arbeitge-

bers arbeitende Ehegatten, eingetrage-
ne Lebenspartner, Kinder und Eltern 
des Arbeitgebers. Das gilt auch – wenn 
der Arbeitgeber eine juristische Person 
oder eine rechtsfähige Personengesell-
schaft ist – bei vertretungsberechtigten 
Organen der juristischen Person oder ei-
nes Mitglieds eines solchen Organs oder 
eines vertretungsberechtigten Gesell-
schafters der rechtsfähigen Personenge-
sellschaft. Diese Regelungen gelten seit 
dem 1.8.2015. 
 

  
 
 
 
  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.) 
 

10.9.2015 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

28.9.2015 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2015 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Äl tere Bas iszinssätze f i n den Sie im  Int ernet  unt er :  

ht tp: / /www .bu ndesb an k.d e/Bas iszinssatz  
 

  
 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 
Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozent-

punkte 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2015: Juni = 107,0; Mai = 107,1; April = 107,0; März 107,0; 
Februar = 106,5; Januar = 105,5 
2014: Dezember = 106,7; November = 106,7; Oktober = 106,7;  
September = 107,0; August = 107,0; Juli = 107,0; Juni = 106,7 
 

Äl tere Verbra ucherpr eis indizes  f i nd en Sie im  Intern et  unt er :   
ht tp: / /www .des t at i s .de -  Ko njun ktur indi kator en -  Verbr aucherpr e is inde x 

  
 

Alle Bei träge s ind nach bes tem W issen zusammengestel lt .  Eine Haf tung für deren Inhal t kann jedoch  
nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.   

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz
http://www.destatis.de

